
WOHNUNGSNOT GESTERN UND HEUTE



Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Doch Wohn-
raum wird zugleich als Ware gehandelt. Wie-
derkehrende Wohnungsnöte sind in diesem 
widersprüchlichen Verhältnis angelegt. Ihre 
konkreten Auslöser und Merkmale aber wan-
delten sich im historischen Verlauf ebenso wie 
die Strategien, mit denen der Staat in Deutsch-
land diese Dysfunktionalität des Wohnungs-
markts einhegen wollte. Der Beitrag zeichnet 
diese Entwicklung in Deutschland seit dem 
späten 19. Jahrhundert bis heute nach. 
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Die ‚neue Wohnungsnot‘ ist zunächst einmal die alte. 
Die Grundproblematik ist immer noch dieselbe, dass nämlich 

der Wohnungsmarkt eine gute Wohnungsversorgung 
 nur zu Preisen bereitstellt, die die Zahlungsfähigkeit 

eines großen Teils der Haushalte übersteigt.

„

” 

(Walter Siebel 1987: 10)

Was Walter Siebel 1987 schrieb, lässt sich auch heute wieder 
konstatieren: Eine allgemeine Wohnungsnot für die ganze 
Bevölkerung lässt sich in der Bundesrepublik nicht feststel-
len. Aber sie zeigt sich räumlich und sozial polarisiert. Ins-
besondere in den Ballungszentren und den umliegenden 
Agglomerationsräumen, aber auch in Universitätsstädten 
fehlt es an Wohnraum (Waltersbacher/Schürt 2018: 40), 
und zwar für untere und mittlere Einkommensgruppen. 
Für sie wird es zunehmend schwieriger, Wohnraum zu fin-
den, dessen Kosten noch einen auskömmlichen Anteil des 
Haushaltseinkommens zum Lebensunterhalt übrig lassen, 
der für sie also in diesem Sinne „bezahlbar“ ist. Deutlich 
zeigt sich dies im Armuts- und Reichtumsbericht der Bun-
desregierung 2017: Die Wohnkostenbelastung spreizt sich 
immer weiter und liegt bei den unteren Einkommensgrup-
pen derzeit weit über den als „bezahlbar“ erachteten 30 % 

(BMAS 2017: 361 ff.). Die Wohnungsfrage als soziale Frage 
ist also auch heute keineswegs gelöst.

Das ist wenig überraschend: Die Ungleichverteilung von 
Wohnraum und Wohnkosten lässt sich als eine historische 
Konstante beschreiben, wenngleich sich Ausmaß und Aus-
prägung dieser Wohnungsnöte und die jeweils spezifischen 
Auslöser akuter Wohnungskrisen wandeln. Es scheint auf 
der Hand zu liegen, dass dies etwas mit der Struktur des 
Wohnens und des Wohnungsmarkts zu tun hat. In welcher 
Weise die Wohnungsfrage thematisiert wurde und wie 
dieser strukturellen Problematik gesellschaftlich begegnet 
wurde, wandelte sich jedoch im Lauf der Zeit. Ein Blick auf 
diesen Wandel erlaubt, die notwendigen Stellschrauben für 
eine „Lösung der Wohnungsfrage“ klarer zu identifizieren.

Wohnen als besonderer Bedarf 
Das Wohnen ist – wie die Luft zum Atmen und das Wasser 
zum Trinken – ein Grundbedürfnis des Menschen, auf das 
man nicht verzichten kann. Jeder muss wohnen. Dabei geht 
es um weit mehr als ein Dach über dem Kopf: Die Wohnung 
als Zuhause erfüllt wesentliche soziale Funktionen, sie ist Ort 
des privaten Rückzugs, der Selbstvergewisserung und der 
sozialen Reproduktion (vgl. Häußermann/Siebel 2000: 14 f.). 
Der Wohnstandort strukturiert darüber hinaus die Zugehö-
rigkeit zu Nachbarschaften und sozialen Beziehungen und 
entscheidet über die Zugänglichkeit von sozialen Infrastruk-
turen und Arbeitsplätzen. Die Lage der Wohnung ist damit 
auch entscheidend für Prozesse gesellschaftlicher Teilhabe 
und Chancengerechtigkeit (Friedrichs/Triemer 2008: 8). Die 
Wohnungsfrage als soziale Frage stellt sich also nicht nur 

Wohnen als Grundbedürfnis 
und die Wohnungsfrage als historisches Problem

im Hinblick auf die Kosten des Wohnens, sondern auch auf 
die mit dem Wohnen und dem Wohnstandort verbundenen 
Qualitäten und Integrationspotenziale des Wohnumfelds.

Über die individuellen Aspekte hinaus ist eine hinreichende 
Wohnraumversorgung auch bedeutsam für die Funktiona-
lität städtischer Ökonomien, die auf qualitätsvollen bezahl-
baren und erreichbaren Wohnraum ebenso angewiesen 
sind wie auf soziale Infrastrukturen (z. B. Schulen und Kin-
dertagesstätten) (RegioKontext 2016: 4). Und nicht zuletzt 
prägt das Wohnen als Hauptnutzung städtischen Bodens 
wie keine andere Funktion die Stadt. Ihre morphologische 
Gestalt, aber auch ihre sozialräumliche Struktur werden 
durch die Logiken seiner Gestaltung und Verteilung geprägt 
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(vgl. Harlander/Kuhn 2012: 422 ff.). Wohnraumversorgung 
und -entwicklung stellen daher sowohl aus Perspektive der 
Wohlfahrtsstaats- wie der Stadtforschung wesentliche Fak-
toren der gesellschaftlichen Integration dar.

Wohnen als besonderes Gut
Wohnen ist auch ökonomisch betrachtet ein Gut mit beson-
deren Merkmalen: Boden und damit auch der auf dem Boden 
errichtete Wohnraum werden als privates Eigentum wie je-
des andere Gut behandelt, das gehandelt und dazu genutzt 
werden kann, Erträge zu schaffen. Allerdings unterscheidet 
sich Wohnraum von anderen Gütern insoweit, als der Woh-
nungsmarkt von strukturellen Dysfunktionalitäten geprägt 
ist, die sich aus der Beschaffenheit des Guts einerseits und 
seiner Funktion zur Befriedigung von Grundbedürfnissen 
andererseits ergeben (Holm 2011: 10). Wohnraum, dessen 
Produktion auf die natürlich begrenzte Ressource Boden 
angewiesen ist, ist ein grundsätzlich immobiles und endli-
ches Gut, das zwangsläufig gerade dort besonders knapp 
ist, wo es am meisten nachgefragt wird. Im Gegensatz zu 
anderen Gütern lässt sich ein Mehrbedarf nicht durch eine 
kurzfristige Ausweitung des Angebots gleichwertiger Güter 
(z. B. mit gleicher Lagequalität) ausgleichen, sondern ist nur 
mit großer Zeitverzögerung, hohem Kapitalaufwand und an 
anderer Stelle möglich (Krätke 1995: 198 ff.). Ein Ungleich-
gewicht des Markts zwischen Angebot und Nachfrage führt 
daher zu einer dysfunktionalen Preissteigerung. Die durch 
die Ware Wohnraum erzielbaren Renditen steigen, während 
eine adäquate Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum 
nicht mehr gewährleistet ist, solange die Einkommen nicht 
vergleichbar steigen. Preis und Gebrauchswert der Ware 
Wohnung entkoppeln sich also zwangsläufig in einem Maße 
voneinander, dass der Markt das Grundbedürfnis des Woh-
nens nicht mehr hinreichend sichert.

Versorgungspolitisch führt dies zu einem Mangel an Wohn-
raum in den besonders gefragten räumlichen und/oder 
preislichen Teilsegmenten des Wohnungsmarkts (Holm 
2011: 14 ff.). Die auf Wohnraum angewiesenen Haushalte 
können die mit diesem quantitativen Wohnungsmangel 
verbundenen, steigenden Wohnkosten nur begrenzt aus-
gleichen, da sie die sonstigen Lebenshaltungskosten noch 
decken müssen. Alternativ können sie auf Wohnqualität 
verzichten und damit in ein günstigeres Teilsegment aus- 
weichen: in Wohnraum mit geringerer Fläche oder Ausstat-
tung oder an Standorte mit weniger Lage- und Umfeldqua-
litäten (vgl. Häußermann/Siebel 2000: 291 f.). In der Folge 
wird sozialräumliche Segregation wohnungsmarktinduziert 
verstärkt. Sie intensiviert wie oben ausgeführt die Effekte 
sozialer Benachteiligung (Kronauer 2017: 162 ff.).

Die Wohnungsfrage: 
ein historisches Problem!?
Dieses widersprüchliche Verhältnis zwischen Wohnen als 
sozialem Grundbedürfnis und Wohnraum als Ware, das 
sich aus der kapitalistischen Organisation von Boden- und 
Wohnungsmärkten ergibt, beschrieb Friedrich Engels 1873 
als „die Wohnungsfrage“. Bereits im 19. Jahrhundert wurde 
diese im Hinblick auf die Bezahlbarkeit von Wohnraum aus 
Sicht der unteren Einkommensgruppen diskutiert. Was für 
wen als bezahlbar gilt, war dabei immer Gegenstand von 
Aushandlungsprozessen (Praum 2016). Schon damals eta-
blierte sich die Idee eines abstrakten Schwellenwerts, der 
jenen Anteil des Haushaltseinkommens angab, der über alle 
Einkommensgruppen hinweg für Wohnkosten ausgegeben 
werden könnte und insofern die „Bezahlbarkeit“ der Woh-
nung indizieren sollte. Dieser Prozentsatz wurde wiederholt 
angehoben, heute beträgt er 30 %. Werden die Kosten für 
Energie mitgerechnet, liegt der Wert bei 40 % (vgl. Pittini 
2012: 2; Eurostat 2017). 

Seit Jahrzehnten wird allerdings kritisiert, dass dieser „Ra-
tio-Ansatz“ nicht berücksichtigt, inwieweit das nach Abzug 
der Wohnkosten verbleibende Einkommen für die Lebens-
haltungskosten auskömmlich ist. Dies hängt nämlich sowohl 
von der Höhe des Einkommens als auch von der Struktur 
des Haushalts ab. Für einen Haushalt mit geringem Einkom-
men kann es eine zu hohe Belastung darstellen, 30 % seines 
Einkommens für die Miete aufzuwenden, während reichere 
Haushalte einen höheren Prozentsatz zahlen könnten. 

Tatsächlich aber ist es umgekehrt: Arme Haushalte geben 
tendenziell einen überproportional hohen Anteil des Haus-
haltseinkommens für ihre Wohnkosten aus (vgl. Praum 2016; 
Lebuhn et al. 2017: 70 f.). Unabhängig von den wohnstand-
ortbedingten Aspekten sind daher steigende Wohnkosten 
ein Faktor, der Armutseffekte verstärkt und die Chancen 
zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für arme Bevölke-
rungsschichten verringert.

Die Wohnungsfrage als Aufgabe 
des Wohlfahrtsstaats
Mit großer Regelmäßigkeit gerät die Wohnungsfrage aus 
diesen Gründen als Frage nach bezahlbarem Wohnraum 
gerade für die unteren und auch mittleren Einkommens-
gruppen in das Zentrum gesellschaftlicher Debatten in 
Deutschland – und das seit mehr als 150 Jahren. Dabei wan-
deln sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die 
die Bewirtschaftung und Produktion von Wohnraum struk-
turieren ebenso wie die Anforderungen, die an das Wohnen 
aus sozialer, ökologischer oder ökonomischer Sicht gestellt 
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werden. Der Grundkonflikt zwischen Grundbedürfnis und 
Warenförmigkeit der Wohnung aber blieb stets ungelöst.

Angesichts dieses grundsätzlichen Widerspruchs etablierten 
sich im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert in zahlrei-
chen industrialisierten Ländern, so auch in Deutschland, 
Wohnraumversorgung und Wohnungspolitik als öffentliche 
Aufgaben (vgl. Harloe 1995). Sie sollten die Grundversor-
gung mit Wohnraum sichern und damit die durch mangel-
hafte Wohnungsversorgung bedingten sozialen Konflikte 
und ökonomischen sowie stadtentwicklungspolitischen 
Dysfunktionalitäten auflösen oder zumindest abmildern. 
Ansätze entstanden dabei nicht nur auf nationaler, son-
dern gerade auch auf kommunaler Ebene. Sie erwuchsen 
als unmittelbare Wohnungs-, aber auch als Städtebau- und 
Stadtentwicklungspolitik. Anders aber als etwa die durch-
greifenden bismarckschen Sozialreformen regulierten natio- 

nale staatliche Politiken das Wohnen von Anfang an nur 
teilweise. Es wurde nie in vergleichbarem Umfang wie zum 
Beispiel die Sozial- oder Krankenversorgung dem Markt ent-
zogen – stets blieb das Wohnen „wobbly pillar of the welfare 
state“ (Malpass 2008).

Allerdings veränderte sich die Art und Weise, wie Wohn-
raumversorgung reguliert wurde. Analog zur Bildung un-
terschiedlicher, national geprägter Wohlfahrtsregime lassen 
sich jeweils Regime der Wohnungsversorgung identifizie-
ren. Wie diese sind sie als Ergebnis historisch und kulturell 
geprägter Arrangements von Institutionen, industriellen 
Beziehungen und wohlfahrtsstaatlichen Zielen zu interpre-
tieren, mit denen die gesellschaftlichen Konflikte zwischen 
Arbeit und Kapital beantwortet wurden und werden (Brede 
1988: 23 f.; Castles et al. 2012: 4 ff.).

Betrachten wir rückblickend die Wohnungsfrage in Deutsch-
land seit der Industrialisierung, so lassen sich verschie- 
dene wohnungspolitische Regime identifizieren, die jedoch 
stets auf unterschiedliche (anknüpfende oder abgrenzende) 
Weise aufeinander bezogen waren. Dabei zeigen sich so-
wohl Kontinuitäten als auch Unterschiede in der Weise, wie 
der Wohnungsfrage begegnet wurde. 

Wohnungskampf im 19. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert führten Industrialisierung und expan-
siver Welthandel zu massiven Urbanisierungsprozessen, 
die Bevölkerungszahlen in zahlreichen Metropolen stiegen 
in kürzester Zeit signifikant an. Die neue urbane Arbeiter-
schicht benötigte Wohnraum. Mietskasernen entstanden 
und entwickelten sich zu lukrativen Investitionsmöglich-
keiten. Weitgehend ohne staatliche Kontrolle wurden sie 
von privaten Bauträgern realisiert – freilich nicht ohne die 
staatliche Unterstützung der infrastrukturellen Erschließung 
und der Umwandlung von Acker- in Bauland. Die fehlen-
de Regulierung führte zu grassierendem Wohnungselend: 
unhygienische Wohnbedingungen, Überbelegung und 
Zwangsräumungen bei gleichzeitig immer weiter steigen-
den Mieten waren an der Tagesordnung (Niethammer/
Brüggemeier 1976). Das führte schon früh zu Protesten und 
Selbstorganisation der Mieter (Nitsche 1981:42 ff.). Wie be-
reits erwähnt, fanden in der Folge bereits Ende des 19. Jahr-

Wohnungsfrage(n) in Deutschland 

hunderts die ersten systematischen Auseinandersetzungen 
mit der Wohnung als Ware und dem strukturellen Problem 
der Bezahlbarkeit des Wohnens statt.

Die Proteste von Mietern gemeinsam mit der bürgerlichen 
Wohnungsreformbewegung und der Bodenreformbewe-
gung, die Angst vor Revolten in den Arbeitervierteln und 
vor Seuchen führten zu ersten staatlichen Eingriffen in den 
Wohnungsmarkt (Berger-Thimme 1976). Das erste Bürgerli-
che Gesetzbuch von 1900 schrieb basale Mieterrechte fest. 
Öffentlicher Wohnungsbau blieb allerdings rar, Wohnungs-
politik wurde – im Gegensatz zu anderen Politikfeldern – 
nicht als Bereich staatlicher Intervention angesehen. Dies 
mag nicht zuletzt daran gelegen haben, dass das preußi-
sche Dreiklassenwahlrecht Hauseigentümern eine Zweidrit-
telmehrheit garantierte. Mieter setzten auf Selbsthilfe und 
gründeten zahlreiche Genossenschaften und Bauvereine, 
die die organisatorischen Grundlagen für das gemeinnüt-
zige Wohnungswesen nach dem Ersten Weltkrieg bildeten 
(Zimmermann 1991: 228 f ). 

Wohnungspolitik in der Weimarer Republik
Die Wohnungsnot verschärfte sich mit dem Ersten Weltkrieg 
durch den jahrelangen Ausfall der Wohnraumproduktion 
und den Zuzug von Kriegsflüchtlingen. Sie dehnte sich in 
immer weitere Schichten der Gesellschaft aus. Gleichzeitig 
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Kommunaler Wohnungsbau in Frankfurt am Main, Sied-
lung Praunheim, Ernst May, 1926–1930

Foto: Barbara Schönig, 2010

legimitierte die Krisensituation staatliche Eingriffe in den 
Wohnungsmarkt (Haerendel 1999: 844). In der unmittelba-
ren Nachkriegszeit begrenzten kommunale Notstandsge-
setze das Mietniveau; neu entstehende Wohnungsämter 
verwalteten zum Beispiel Belegungen. Das Preußische 
Wohnungsbaugesetz von 1918 etablierte bauliche Vorga-
ben für den Wohnungsbau, wie zum Beispiel die Trennung 
von Wohn- und Gewerberaum. In der Weimarer Verfassung 
wurden die Grundsteine der sozialen Wohnraumversorgung 
gelegt: Artikel 155 garantierte ein Recht auf angemessenen 
Wohnraum und integrierte den Bereich Wohnen damit in 
den sich etablierenden Wohlfahrtsstaat. Demgegenüber 
setzte sich die durchaus starke Bodenreformbewegung mit 
ihren Forderungen nach einer vollständigen Sozialisierung 
des Bodens nicht durch. Artikel 155 sah allerdings immer-
hin vor, dass Bodenwertsteigerungen von privaten Grund-
stücken „für die Gesamtheit nutzbar zu machen“ seien. Die 
Wohnungsbauförderung nahm erst mit der Einführung der 
Hauszinssteuer Mitte der 1920er-Jahre an Fahrt auf, mit der 
sich Eigentümer von Immobilien am öffentlich geförderten 
Wohnungsbau beteiligen mussten. Die Hauszinssteuer schuf 
durch die Umlage der Steuer auf Mietverträge auch auf Kos-
ten der Bestandsmieter Mittel für kommunale Wohnungs-
bauprogramme, die zunehmend an Bedeutung gewannen, 
allerdings keinen bezahlbaren Wohnraum für die untersten 
Einkommensschichten bereitstellten (Ruck 1987: 99). Diese 
mussten sich weiterhin auf dem freien Mietmarkt versorgen 
und litten unter schlechten Lebensverhältnissen und Miet- 
steigerungen. So blieb auch die Zeit der Weimarer Republik 
eine Hochphase des Mieterprotests. Die Protestierenden, 
organisiert in Mieterräten und Mietervereinen, forderten die 

Genossenschaftlicher Wohnungsbau in Gotha, Siedlung 
Am schmalen Rain, nach Plänen von Bruno Tamme, Richard 
Neuland und Regierungs-Baumeister Pfitzmann, 1927–1928

Foto: Barbara Schönig, 2013

vollständige Entkopplung der Wohnraumversorgung von 
der kapitalistischen Logik. Alternative Organisationsansätze 
bildeten sich in der Genossenschaftsbewegung und einer 
entstehenden gemeinnützigen Wohnungswirtschaft aus 
(Drupp 1987).

Wohnungspolitik im Nationalsozialismus
Die Folgen der Weltwirtschaftskrise nutzten die Natio-
nalsozialisten, um ab 1933 die öffentliche Förderung des 
Wohnungsbaus zu beschränken: Die Wohnraumversor-
gung sollte stärker durch den Wohnungsmarkt abgedeckt 
werden, niedrige Zinsen sollten den Kapitalmarkt und 
damit die Produktion von Wohnraum fördern. Indirekte 
Subventionen gab die Regierung nun über Reichsbürg-
schaften aus. Mitte der 1930er-Jahre wurden so jährlich 
noch ähnlich viele Wohneinheiten gebaut wie zu Hoch- 
zeiten der Hauszinsära. Schon ab 1938 brachen die Zahlen 
angesichts der anziehenden Aufrüstungspolitik aber ein 
(Haerendel 1999: 851). 

Die nationalsozialistische Wohnungspolitik zielte darauf, die 
räumliche Ordnung zu dezentralisieren und die Bevölke-
rung jenseits der Großstädte anzusiedeln – ein Ziel das an-
gesichts fortschreitender Industrialisierungs- und Urbanisie-
rungstrends allerdings nicht erreicht wurde. So bildeten das 
hierfür wesentliche Kleinsiedlungsprogramm für „deutsche 
Siedler“ und die Förderung von Eigentum samt eigenen 
Grundstücks zur Selbstversorgung zwar den ideologischen 
Kern der bevölkerungs- und rassenpolitischen Ausrichtung 
nationalsozialistischer Wohnungspolitik. Die Zahl realisierter 
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Siedlungen aber blieb marginal. Durch Eigenheimförderung 
und Selbstversorgung auf der „eigenen Scholle“ versprach 
man sich soziale Befriedung und die Unterstützung loyaler, 
deutscher „Volksgenossen“ (Haerendel 1999: 852 f.). 

Im Jahr 1940 wurde mit dem „Erlaß zur Vorbereitung des 
sozialen Wohnungsbaus nach dem Kriege“ und der Ernen-
nung Robert Leys zum „Reichskommissar für den sozialen 
Wohnungsbau“ der zukünftig prognostizierte Massenwoh-
nungsbau rationalisiert und zum ersten Mal institutionell als  
 „sozialer Wohnungsbau“ bezeichnet (Harlander/Fehl 1986: 
107). Die Zahl der in diesem Programm erbauten Wohnein-
heiten blieb aber sehr gering. 

Selbstorganisationen von Mietern (z. B. in Mieterverei-
nen) wurden gleichgeschaltet oder zerschlagen. Auch den 
gemeinnützigen Wohnungssektor aus kommunalen Trä-
gern, Genossenschaften und Bauvereinen schalteten die 
Nationalsozialisten gleich. Institutionelle Möglichkeiten 
zur Eigeninitiative, Selbstbestimmung und Selbstverwal-
tung in den Wohnungsorganisationen beseitigten sie mit 
verschiedenen Gesetzen (Haerendel 1999: 860 ff.). Das 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 1940, das die Gemein-
nützigkeitsverordnung von 1930 ersetzte, schwor die ge-
meinnützigen Wohnungsunternehmen auf die zentralisierte 
Wohnungspolitik des NS-Staates ein. Diese wirkten auch 
kräftig mit bei der „Wohnraumarisierung“, die sich ab 1938 
verschärfte. Mitgliedschaften jüdischer Menschen in Genos-
senschaften wurden verboten. Juden wurden schließlich 
aus ihren Wohnungen vertrieben und in Zwangsarbeits- 
lager oder Konzentrationslager abtransportiert. Der Entzug 
der Wohnberechtigung stand „am Ende des Entrechtungs- 
und am Anfang des planmäßigen Vernichtungsprozesses“ 
(Haerendel 1999: 869). 

Die Wohnungsfrage nach 1945
Die großflächige Zerstörung von Wohnraum in allen Be- 
satzungszonen ebenso wie die große Zahl von Flücht- 
lingen in den Städten nach 1945 war eine große wohnungs-
aber auch stadtentwicklungspolitische Herausforderung. Im 
Westen waren 21 % (2,3 Millionen) aller Wohneinheiten, im 
Osten 10 % (0,5 Millionen) zerstört und noch mehr schwer 
beschädigt (Heinz/Kiehle 1995: 654). Dem dramatischen 
quantitativen und qualitativen Mangel an Wohnraum be-
gegnete man in den Nachkriegsjahren in der sowjetischen 
ebenso wie in der amerikanischen, britischen und französi-
schen Zone mit weitreichender Regulierung zur Verteilung 
vorhandenen Wohnraums und mit umfassenden Maßnah-
men zur Steuerung von Neu- und Wiederaufbau. Ab 1949 
war die Lösung der „Wohnungsfrage“ in beiden deutschen 
Staaten eine wirtschafts- und sozialpolitisch, aber auch sym-
bolisch bedeutsame Aufgabe. Wie kaum ein anderes Feld 
machte sie den Wiederaufbau des Landes räumlich und in-
dividuell erfahrbar. Wohnungspolitik hatte daher in beiden 
jungen deutschen Staaten eine herausragende Bedeutung. 
Sie entstand allerdings unter differierenden und konkurrie-
renden gesellschaftspolitischen Bedingungen, wenngleich 
die städtebaulichen und architektonischen Konzepte in vie-
lerlei Hinsicht Parallelen aufweisen (vgl. Urban 2012: 60 f.).

Wohnungspolitik in der DDR 
In der DDR folgten Bodenbewirtschaftung, Entwicklung 
und Verteilung von Wohnraum weitgehend den Vorgaben 
staatlicher Direktiven und der Planwirtschaft. Politisches 

Schichten deutscher Wohnungspolitik in Frankfurt am 
Main: Siedlung Frankfurter Berg, nach Plänen von Her-
bert Böhm, 1935–1937; im Hintergrund Wohnhochhäuser 
der Siedlung Berkersheimer Weg, erbaut ab 1967

Foto: Barbara Schönig, 2010
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Ziel war es, den Warencharakter des Wohnens aufzuheben. 
Bodenpreise wurden eingefroren, der Kündigungsschutz 
massiv ausgeweitet und Mietpreise auf dem Niveau von 
1936 festgesetzt (Heinz/Kiehle 1995: 654). Der Neubau von 
Wohnungen wurde staatlich subventioniert und erfolgte 
überwiegend als staatlicher und „volkseigener“, teilweise 
auch als genossenschaftlicher Wohnungsbau. Ab 1958 
wurden kommunale Wohnungsverwaltungen mit der lo-
kalen Wohnraumbewirtschaftung betraut. Der Neubau 
wurde aus dem zentralen Haushalt des Staats finanziert, 
allerdings zugunsten des industriellen Produktionsinves-
titionsprogramm bis in die 1970er-Jahre vernachlässigt 
(Schildt 1998: 181). 

So gelang es bis in die 1970er-Jahre nicht, die quantitati-
ve Wohnungsnot zu beheben. Auch die Wohnqualität litt. 
Zwischen Mitte der 1950er- und der 1960er-Jahre sank die 
durchschnittliche Wohnungsgröße sogar (Schildt 1998: 
185). Erst das 1973 verabschiedete Wohnungsbauprogramm 
unter Erich Honecker wertete die Wohnungsversorgung 
politisch auf. Neubauzahlen und allgemein Wohnqualität 
stiegen in den Folgejahren beträchtlich.

Bezahlbarkeit war für die überwiegende Mehrheit der Be-
völkerung keine Herausforderung, da die Mieten in Alt- und 
Neubau staatlich festgesetzt wurden und im Durchschnitt 
lediglich 3 % des Monatseinkommens betrugen (Schildt 
1998: 180). In den neu entstehenden Siedlungen galt dies 
auch für die Wohnqualität: Sie waren mit Heizungen und 
sanitären Anlagen ausgestattet, wiesen meist eine gute Ver-
kehrsanbindung und Versorgung mit sozialer Infrastruktur 
auf. Die Instandhaltung und Sanierung der innerstädtischen 
Altbaubestände allerdings wurde aus politischen, insbe-
sondere ab den 1980ern auch aus finanziellen Gründen 
vernachlässigt. Sie waren mehr und mehr dem baulichen 
Verfall preisgegeben und blieben hinsichtlich sanitärer und 
Heizungsstandards weit hinter dem neu errichteten Wohn-
raum zurück. Die Wohnungsfrage in der DDR stellte sich 
daher eher mit Blick auf die Verteilung von Wohnqualität. 
Diese wurde staatlich gemäß demografischer und ökono- 
mischer, aber auch politischer Vorgaben gesteuert. Nicht- 
privilegierte und politisch nicht-opportune Bevölkerungs-
gruppen waren aus den Neubauquartieren infolgedessen 
oft ausgegrenzt (Schildt 1998: 172).

Die „Soziale Wohnungsmarktwirtschaft“ in der BRD 
Im konservativ-korporatistischen Wohlfahrtstaatsregime der 
BRD lenkte der Staat die Wohnraumversorgung dagegen 
nur während eines kurzen Zeitraums in vergleichbarem Um-
fang. Die in der Nachkriegszeit gültige „Wohnungszwangs-
wirtschaft“ beinhaltete eine zentrale Bewirtschaftung und 

Zuweisung von privatem Wohnraum und die Verpflichtung, 
Wohnraum zu teilen. In den besonders von Wohnraum- 
mangel betroffenen Kreisen und Städten wurden die Mieten 
auf Vorkriegsniveau eingefroren und schufen so ein bezahl-
bares Wohnungssegment vor allem im Altbaubestand (vgl. 
Beyme 1999: 93 f.). Ab 1960 wurde die „Wohnungszwangs-
wirtschaft“ sukzessive wieder abgebaut. Mietkappungen 
auf Vorkriegsniveau wurden in manchen Städten mit weiter-
hin hohem quantitativem Wohnungsmangel noch deutlich 
länger beibehalten (Beyme 1999: 110).

Gleichzeitig wurde der Wohnungsneubau in großem Um-
fang staatlich gefördert. Neben der von Anfang an forcier-
ten Eigentumsförderung sollte vor allem die Förderung des 
sozialen Mietwohnungsbaus die quantitative Wohnungsnot 
beheben (vgl. Beyme 1999: 97, 123). Insgesamt entstanden 
zwischen 1950 und 1990 knapp acht Millionen geförderte 
Wohnungen für verschiedene Einkommensgruppen (vgl. 
Beyme 1999: 128). Die darlehensbasiert geförderten Woh-
nungen wurden temporär mit einer Sozialbindung verse-
hen. Nach Ablauf dieser vertraglich vereinbarten „sozialen 
Zwischennutzung“ (Donner 2000: 200) konnten sie als pri-
vates Immobilieneigentum am Wohnungsmarkt frei gehan-
delt werden (vgl. Hanauske 1995: 42 f.). Träger des sozialen 
Wohnungsbaus waren ebenso profitorientierte wie (private 
oder öffentliche) gemeinnützige Wohnungsunternehmen. 
Letztere hielten Ende der 1980er-Jahre etwa 50 % aller So-
zialwohnungen und 26,4 % der Mietwohnungen in West-
deutschland (Kühne-Büning et al. 1999: 182 f.).

Sozialer Wohnungsbau in der BRD adressierte angesichts der 
alle betreffenden Wohnungsnot die Versorgung der „breiten 
Schichten des Volkes“, also auch und gerade die wachsende 
Mittelschicht. Die Mieten des sozialen Wohnungsbaus lagen 
zwar oft über jenen im (regulierten) Bestand, blieben aber 
für die Mittelschichten bezahlbar dank steigender Löhne 
(Häußermann/Siebel 1996: 154 f.). Dabei bot der Neubau 
deutlich höhere Wohnqualität und setzte in diesem Sin-
ne Standards des Wohnens. Ab 1974 galt die quantitative 
Wohnungsnot im gesamten Gebiet der Bundesrepublik als 
gelöst (Kockelkorn 2017: 121). In den 1970er-Jahren stellte 
sich die Wohnungsfrage für die Mittelschicht daher weniger 
hinsichtlich der Verfügbarkeit von Wohnraum oder der Be-
zahlbarkeit. Flächenverbrauch und Wohnstandards waren in 
der BRD seit Kriegsende kontinuierlich gestiegen.

Gleichwohl aber wurden Wohnungsfragen ab den späten 
1960ern und insbesondere in den 1970ern gesellschaftlich 
breit diskutiert. Die Fragen unterschieden sich allerdings 
teilmarktbezogen und für unterschiedliche gesellschaft-
liche Gruppen (vgl. Evers/Harlander 1983: insb. 149 ff.). So 
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entfachten die durch Stadterneuerungsprogramme geför-
derten (Kahlschlag-)Sanierungen innerstädtischer Altbau-
gebiete, die Mietsteigerungen für die dort konzentrierten 
Armen, Alten, Arbeitslosen, Ausländer und Auszubilden-
den (bzw. Studierenden) vorantrieben, einen Kampf um 
den Erhalt innerstädtischer Bausubstanz und subkultu-
reller Räume. Dieser brachte sowohl die stadträumlichen 
Qualitäten als auch die Bedeutung dieser Bestände als 
bezahlbaren Wohnraum in Anschlag (Bodenschatz/Heise/
Korfmacher 1983). Gleichzeitig prangerten städtische Bewe-
gungen mangelnde Wohnumfeldqualitäten, Preissteigerun-
gen und Missmanagement im sozialen Wohnungsneubau 
an (Becker 2018). Welche Relevanz diesen Themen zukam, 
zeigte sich bereits Ende der 1970er in einer allgemein 
attestierten und diskutierten „neuen Wohnungsnot“ in den 
Ballungszentren (vgl. Evers/Harlander 1983).

Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt allerdings das „golde-
ne Zeitalter des sozialen Wohnungsbaus“ (Häußermann/
Siebel 1994: 23) und damit die kurze Phase weitreichender 
direkter Eingriffe des Bundes in den Wohnungsmarkt be-
reits beendet: Das 2. WoBauGesetz stärkte bereits 1956 die 
Eigentumsförderung und 1963 wurde das Wohngeld als 
wesentliches wohnungspolitisches Instrument beschlossen, 
mit dem einkommensabhängig Mietzahlungen im freien 
Wohnungsmarkt subventioniert wurden. Die Zahl neu ge-
förderter Sozialwohnungen sank bereits ab den 1960ern 
stetig (vgl. Egner 2014: 15).

Schon Anfang der 1980er sahen sich die Kommunen ange-
sichts schwindender Bundesförderung und auslaufender So-
zialbindungen dazu verpflichtet, den wachsenden Mangel 
an bezahlbarem Wohnraum auszugleichen und drängten 
auf stärkeres Engagement des Bundes (vgl. Wollmann 1983: 
40). Nichtsdestotrotz beschritt der Bund in den 1980ern im 
Zuge der konservativ liberalen Wende wohlfahrtsstaatlicher 
Politik mit der Regierung Helmut Kohls konsequent den 
Rückzug aus der Wohnungspolitik: Wesentlicher Bestand-
teil war dabei neben der zurückgefahrenen Förderung im 
sozialen Wohnungsbau die Abschaffung der Wohnungs- 
gemeinnützigkeit 1990. Sie veränderte die Anbieterstruktur 
im bundesdeutschen Wohnungsmarkt nachhaltig und löste 
nicht profitorientierte Akteure als relevante Einflussgrößen 
ab. Gleichzeitig verloren die Kommunen zunehmend Sozi-
alwohnungen durch das Auslaufen zahlreicher Nachkriegs-
bestände aus der Sozialbindung. Schon 1988 konstatierte 
der Stadtbaurat von Offenbach angesichts dieser Lage re-
signiert, dass die Kommunen angesichts fiskalischer Krisen 
und zunehmender Armut das Wohnungsproblem kaum hin-
reichend würden lösen können (Kaib 1998: 61 ff.).

Dieser Rückzug aus der nationalen Wohnungspolitik lässt 
sich zweifelsohne als Teil der umfassenden Restrukturierung 
des Wohlfahrtsstaats in der Bundesrepublik insgesamt ver-
stehen (vgl. Lessenich 2008). Gleichwohl erweist sich dies 
nicht als Bruch bundesrepublikanischer Wohnungspolitik, 
die gerade angesichts der Systemkonkurrenz mit der DDR 
von Anbeginn nicht als dauerhafte Intervention in einen 
strukturell dysfunktionalen Boden- und Wohnungsmarkt 
und dauerhafte staatlich organisierte Wohnraumversorgung 
konzipiert war. Als „soziale Wohnungsmarktwirtschaft“ (Han-
auske 1995: 61) sollte der Staat analog zur sozialen Markt-
wirtschaft lediglich in den Markt eingreifen, wenn eine hin-
reichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum dies 
erforderte. Zyklisch wiederkehrende Krisen, die verstärkte 
Interventionen erfordern, waren in diesem System angelegt 
und galten gleichwohl als auffangbar.

Wohnungsfrage(n) heute 
Bereits kurz nach dem Beschluss zur Abschaffung der 
Wohnungsgemeinnützigkeit zeichnete sich ab 1989 eine 
erneute Wohnungskrise in den Ballungszentren ab, die sich 
nur vordergründig durch die Zuwanderung aus osteuro-
päischen Staaten erklären ließ (Häußermann/Siebel 1996: 
296 f.). Abermals erhöhte der Bund die Fördermittel für den 
sozialen Wohnungsbau kurzzeitig (vgl. Schönig 2018: 230). 

Der langfristigen Abnahme preiswerten Wohnraums wirkte 
dies jedoch nicht entgegen: Immer größere Teile der geför-
derten Nachkriegsbestände verloren die temporären Sozi-
albindungen und innerstädtische Aufwertungen forcierten 
steigende Mietpreise. Infolge der abgeschafften Gemein-
nützigkeit wurden preiswerte Wohnungen aus dem Portfo-
lio der ehemals gemeinnützigen gerade auch kommunalen 
Wohnungsunternehmen in den alten Bundesländern priva-
tisiert. Auch die ehemals volkseigenen Wohnungsbestände 
der neuen Bundesländer wurden vielfach privatisiert.

Mit dem Altschuldenhilfegesetz wurde die Schuldenlast der 
ehemals volkseigenen Wohnungsunternehmen zusammen 
mit den Wohnungsbeständen an die Kommunen überge-
ben, die sich in der Folge vielfach zu Verkäufen genötigt 
sahen. Austeritätspolitiken ließen den Verkauf kommunaler 
Wohnungsbestände in West wie Ost als attraktive Lösung 
für die kurzfristige Entlastung angespannter Haushalte 
erscheinen. Zusätzlich wirkten sich die großen En-Bloc-Pri-
vatisierungen ab den 1990er-Jahren verheerend aus: Sie 
ermöglichten den Einstieg finanzialisierter, am kurzfristigen 
Profit interessierter Akteure in den Wohnungsmarkt (Unger 
2016: 91; Claßen/Zander 2018). Die (internationalen) Finanz-
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marktakteure intensivierten die Dynamik städtischer Boden- 
und Mietpreise mit ihren finanzmarktbasierten Renditeinte-
ressen. Insbesondere seit der Finanzkrise ab 2008 nutzen sie 
aufgrund der Niedrigzinspolitik und fehlender Investitions-
möglichkeiten im produzierenden Wirtschaftssektor städti-
sche Wohnungsmärkte als attraktive Anlagemöglichkeiten.

Insgesamt reorganisierten diese wohnungs- und stadtent-
wicklungspolitischen Trends die städtischen Wohnungs-
märkte seit den 1990er-Jahren räumlich und strukturell. 
Allerdings erfolgte dies in west- und ostdeutschen Bun-
desländern vor dem Hintergrund verschiedener räumlicher 
und stadtentwicklungspolitischer Ausgangsbedingungen 
nicht im gleichen Ablauf und Tempo. Zum Ende des zweiten 
Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts ist das unterste Segment 
des Wohnungsmarkts im gesamten Bundesgebiet zu schmal 
geworden, um die steigende Zahl bedürftiger Haushalte zu 
versorgen. Dabei verringern sich die Unterschiede zwischen 
Ost- und Westdeutschland, vertiefen sich aber zwischen 
wachsenden und schrumpfenden Regionen.

Wohnungspolitik des Bundes (aber auch der Kommunen) 
hatte dieser zunehmend rasanter werdenden Entwicklung 
kaum noch etwas entgegen zu setzen: 2001 beschloss die 
rot-grüne Bundesregierung das Wohnraumförderungsge-
setz, das den sozialen Wohnungsbau neben anderen Strate-
gien in den Hintergrund rückte und dessen Zielgruppe auf 
Notfälle oder Gruppen mit besonderem Unterstützungsbe-
darf einschränkte. Mit dem Föderalismusgesetz 2006 verab-
schiedete sich der Bund aus dem sozialen Wohnungsbau. Er 
überantwortete ihn mit (zunächst) befristeten Kompensati-
onszahlungen den Ländern, wobei angesichts des gegen-
wärtigen Mangels bezahlbaren Wohnraums die Zahlungen 
weitergeführt wurden und die Entscheidung politisch über-
dacht wird (Bundesregierung 2018). 

Während die Zahl neugeförderter Sozialwohnungen dras-
tisch sank und beispielsweise im Jahr 2014 bei knapp 
9.900 Wohnungen bundesweit lag (Spars 2017: 86), wuchs 
die Belastung der öffentlichen Haushalte durch die steigen-
den Zahlungen für Wohngeld und seit 2006 auch für die 
Kosten der Unterkunft kontinuierlich. Zwischen 2006 und 
2016 stiegen die Ausgaben für Wohngeld und Kosten der 
Unterkunft gemäß SGB II und SGB XII trotz sinkender Zahl an 
Empfängerhaushalten und Bedarfsgemeinschaften von 16,8 
auf 18,7 Milliarden Euro (Deutscher Bundestag 2017: 120 ff.).

Über die Jahre hinweg blieb die Förderung des Wohneigen-
tums als eine der teuersten Subventionen der Bundesrepu-
blik durch steuerliche Abzüge und zwischen 1996 und 2006 

Schichten deutscher Wohnungspolitik in der Gothaer 
Innenstadt: Wohnen im „Townhouse“ (oben) und in der 
„Platte“ (unten)

Fotos: Barbara Schönig, 2015

als mittelschichtsorientierte Förderung von Wohneigentum 
(Eigenheimpauschale) ein bedeutendes wohnungspoliti-
sches Instrument. Es fügte sich im Sinne einer „Responsibi-
lisierung der Bürger“ auch in die neue wohlfahrtsstaatliche 
Politik privatisierter Altersvorsorge ein (vgl. Egner 2014: 17; 
Heeg 2013). 



18 Barbara Schönig, Lisa Vollmer n Wohnungsnot gestern und heute

Die dramatischen Folgen dieser politischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen werden im zweiten Jahrzehnt 
dieses Jahrhunderts sichtbar – ebenso wie die Zahnlosigkeit 
der verbliebenen Rudimente staatlicher Wohnungspolitik. 
Es sind vor allem die lokalen wohnungspolitischen Bewe-
gungen, die die Wohnungsfrage in den letzten Jahren wie-
der auf die politische Agenda gesetzt haben (Vogelpohl et 
al. 2017). Nur mühsam hat sich in den letzten Jahren eine 
bundesweite Diskussion über Wohnungspolitik etabliert, 
die sowohl mieten- als auch wohnungspolitische Instru-
mente in Betracht zieht. 

Grundsätzlich aber bewegt sie sich in den etablierten Mus-
tern: Zum Beispiel wurde weder eine umfassende Stärkung 
nicht profitorientierter Akteure durch den Wiederaufbau 
einer starken gemeinnützigen Wohnungswirtschaft (Kuh-
nert/Leps 2017; Holm/Horlitz/Jensen 2017) noch eine Ab-
kehr von der temporären Sozialbindung geförderten Wohn-
raums ernsthaft politisch in Erwägung gezogen. Beides ist 
zentral ursächlich für den ab den 1990er-Jahren absehbaren 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Auch die Diskussionen 
des mit einflussreichen Interessenvertretern politik- und 
akteursfeldübergreifend besetzten „Bündnis für Wohnen“ 
brachte keine Impulse, die einen Paradigmenwechsel in 
der Wohnungspolitik befördern und zu einer Abkehr von 
einer „Wohnungspolitik als Krisenintervention“ beitragen. 
Die heutige bundesrepublikanische Wohnungspolitik setzt 
stattdessen die „Soziale Wohnungsmarktwirtschaft“ und die 
Förderung von Wohneigentum ungebrochen fort – der seit 
den 1970ern sichtbaren, strukturell angelegten zyklischen 
Krisen und der langfristig geringen Nachhaltigkeit kurzfris-
tiger, marktorientierter Interventionen zum Trotz. 

Wohnungspolitik in Deutschland knüpft damit an eine äl-
tere Tradition an, in der laut Klaus Beyme bereits seit dem 
späten 19. Jahrhundert stets marktwirtschaftliche Strate- 
gien als Mittel der Wahl zur Sicherung der Wohnraum-
versorgung dominierten. So sei die „Deregulierung der 
Wohnungspolitik in den achtziger Jahren […] kein wirkli-

Fazit

cher Bruch mit der traditionellen Wohnungsbaupolitik [in 
Deutschland] gewesen, sondern eine Rückkehr zu einer 
deutschen Tradition. [Denn] Staatsinterventionen im Woh-
nungsbau wurden – mit Ausnahme der SPD-Politik am 
Anfang der Weimarer Republik – immer nur als Eingriff in 
Notsituationen verstanden[, d]ie temporären Eingriffe nach 
dem Krieg […] denn auch selbst in Gesetzen als ‚Wohnungs-
zwangswirtschaft‘ abgewertet“ (Beyme 1999: 133). In die-
sem Sinne lässt sich die heutige Wohnungspolitik insofern 
als das Produkt einer konservativen wohlfahrtsstaatlichen 
Verfasstheit der Gesellschaft verstehen. Um stabile gesell-
schaftliche Schichtungen zu erhalten, werden wohnungs-
politische Interventionen jenseits des Markts lediglich dann 
als notwendig erachtet, wenn absolute oder teilmarktbe-
zogene Wohnungsnot ein Maß erreicht haben, das eben 
jene gesellschaftliche Stabilität gefährdet und gesellschaft-
liche Bewegungen und Auseinandersetzungen politische 
Kompromisse erzwingen (vgl. Niethammer 1988: 304 f.) – so 
wie dies just in der Legislaturperiode 2013 bis 2017 wie-
der geschah. Eine dauerhafte Lösung der Wohnungsfrage 
würde es erfordern, dieses grundlegende Verständnis von 
Wohnungspolitik zu überdenken.

Einstweilen geschieht dies vor allem auf kommunaler Ebe-
ne – dort, wo die sozialen Versorgungsengpässe unmittel-
bar sichtbar werden und soziale Bewegungen seit Jahren 
auf die Sicherung des Rechts auf Wohnen pochen. Trotz 
staatlich verordneter Austeritätspolitiken suchen zahlreiche 
Kommunen Wege, durch Planungsrecht, Rekommunalisie-
rung von Wohnraum oder Wohnungsunternehmen oder 
durch den Ankauf kommunaler Grundstücke wohnungs- 
politische Handlungsfähigkeit wieder herzustellen und die-
se in die Stadtentwicklungspolitik zu integrieren (Vollmer/
Kadi 2018: 247). Dass dies angesichts kommunaler Defizite 
ohne bundes- und landespolitische Unterstützung in hin- 
reichendem Maß gelingt, darf bezweifelt werden. Gleich-
wohl ist es ein wesentlicher Baustein zur Lösung der Woh-
nungsfrage.
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